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§ 139 ABGB
 ABGB - Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2026

1. (1)Dritte dürfen in die elterlichen Rechte nur insoweit eingreifen, als ihnen dies durch die Eltern selbst,

unmittelbar auf Grund des Gesetzes oder durch eine behördliche Verfügung gestattet ist.

2. (2)Eine mit einem Elternteil und dessen minderjährigem Kind nicht nur vorübergehend im gemeinsamen Haushalt

lebende volljährige Person, die in einem familiären Verhältnis zum Elternteil steht, hat alles den Umständen nach

Zumutbare zu tun, um das Kindeswohl zu schützen. Soweit es die Umstände erfordern, vertritt sie den Elternteil

auch in Obsorgeangelegenheiten des täglichen Lebens.
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